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wann: Klarheit 2025
schaffen
Die Stechuhr ist zurück – nur diesmal digital, verpflichtend und mit DSGVO-
Schärfe. Wer 2025 noch glaubt, Arbeitszeiterfassung sei eine lästige Kann-
Option, hat entweder die Rechtsprechung verpennt oder ein massives
Compliance-Problem am Hals. Willkommen im Zeitalter der elektronischen
Zeiterfassungspflicht – wo Technik, Recht und Bürokratie aufeinanderprallen.
Und du mittendrin.

Warum elektronische Zeiterfassung ab 2025 gesetzlich verpflichtend ist
Was das Urteil des Bundesarbeitsgerichts wirklich bedeutet
Ab wann Arbeitgeber handeln müssen – und was ihnen droht, wenn sie es
nicht tun
Welche Systeme und Tools rechtssicher sind – und welche nicht
Welche Anforderungen die Zeiterfassung erfüllen muss (Stichwort:
Manipulationssicherheit)
Wie sich Arbeitgeber technisch und organisatorisch vorbereiten sollten
Was das für Homeoffice, Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit bedeutet
Warum Excel-Tabellen und Papierlisten 2025 nicht mehr reichen
Welche Datenschutz-Hürden warten – und wie man sie technisch löst
Ein Fahrplan für Unternehmen, die nicht abgemahnt oder verklagt werden
wollen

Elektronische Zeiterfassung
Pflicht 2025: Was das
Bundesarbeitsgericht
entschieden hat
Die Diskussion um die Zeiterfassungspflicht ist kein neuer Hype, sondern ein
juristischer Langläufer. Bereits 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH)
entschieden, dass die Mitgliedstaaten Arbeitgeber verpflichten müssen, ein
objektives, verlässliches und zugängliches System zur Arbeitszeiterfassung
einzuführen. Deutschland hat das Thema lange ausgesessen – bis das
Bundesarbeitsgericht (BAG) im September 2022 das Spiel endgültig geändert
hat.

Mit dem Beschluss 1 ABR 22/21 stellte das BAG fest, dass bereits nach
geltendem Recht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG) eine Pflicht zur
Arbeitszeiterfassung besteht – unabhängig von der Umsetzung durch den
Gesetzgeber. Das heißt: Die Pflicht existiert faktisch bereits, auch wenn das
Arbeitszeitgesetz noch nicht explizit angepasst wurde. Und genau das bringt



2025 den Wendepunkt: Es wird nicht mehr diskutiert, ob erfasst wird, sondern
wie elektronisch.

Die elektronische Zeiterfassungspflicht bedeutet konkret: Arbeitgeber müssen
die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten systematisch, manipulationssicher und
nachvollziehbar dokumentieren – und zwar digital. Die Stechuhr ist damit
nicht nur Symbol, sondern Realität. Wer weiterhin auf handgeschriebene Zettel
oder Excel-Tabellen setzt, riskiert rechtlich Schiffbruch.

Besonders brisant: Das BAG hat deutlich gemacht, dass es keine Spielräume für
Vertrauensarbeitszeit ohne Erfassung gibt. Das bedeutet: Selbst in agilen,
flexiblen und remote arbeitenden Teams muss lückenlos dokumentiert werden.
Und das ist ein Paradigmenwechsel, den viele Unternehmen noch nicht wirklich
verstanden haben.

2025 ist deshalb das Jahr, in dem aus der arbeitsrechtlichen Empfehlung eine
gnadenlose Pflicht wird. Wer jetzt nicht handelt, läuft sehenden Auges in die
Compliance-Katastrophe.

Ab wann gilt die elektronische
Zeiterfassungspflicht – und
für wen?
Die Gretchenfrage: Ab wann wird’s ernst? Die Antwort ist ungemütlich klar:
Jetzt. Denn rechtlich gesehen besteht die Pflicht zur Zeiterfassung bereits
seit dem BAG-Beschluss. Die Bundesregierung hat zwar angekündigt, das
Arbeitszeitgesetz entsprechend anzupassen – aber das ist letztlich nur eine
formale Klarstellung. Der Druck kommt längst aus der Rechtsprechung.

Für die Praxis bedeutet das: Arbeitgeber müssen sich spätestens 2025 auf eine
elektronische Zeiterfassung umgestellt haben, wenn sie nicht riskieren
wollen, von Betriebsräten, Arbeitnehmern oder Aufsichtsbehörden in die
Pflicht genommen zu werden. Die Arbeitsaufsicht wird zunehmend aktiv – und
wer keine Systeme vorweisen kann, muss mit Bußgeldern rechnen.

Die Pflicht gilt für alle Arbeitgeber – unabhängig von Unternehmensgröße,
Branche oder Arbeitsmodell. Startups, Agenturen, Mittelständler, Konzerne –
niemand ist ausgenommen. Auch Minijobber, Werkstudenten und Teilzeitkräfte
fallen unter die Regelung. Die einzige Ausnahme: leitende Angestellte im
Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Aber selbst da ist Vorsicht geboten –
die Definition ist enger, als viele glauben.

Besonders relevant ist die Pflicht für Unternehmen mit flexiblen
Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelungen oder dezentralen Teams. Dort ist die
Herausforderung besonders groß, aber auch besonders wichtig. Denn genau hier
ist die Versuchung zur „Nicht-Erfassung“ am höchsten – und damit das
rechtliche Risiko.

Fazit: Wer 2025 keine elektronische Zeiterfassung implementiert hat, verstößt



faktisch gegen geltendes Arbeitsrecht. Und das kann teuer werden – nicht nur
durch Bußgelder, sondern auch durch Schadensersatzforderungen oder
arbeitsgerichtliche Klagen.

Was muss die elektronische
Zeiterfassung technisch
leisten?
Eine digitale Stechuhr ist keine Excel-Tabelle mit Uhrzeit-Spalte.
Elektronische Zeiterfassung im Sinne der Rechtsprechung muss bestimmte
technische Anforderungen erfüllen – sonst ist sie nicht rechtskonform. Und
genau hier scheitern viele Systeme, die sich zwar schick präsentieren, aber
bei genauerem Hinsehen nicht viel mehr als digitale Post-its sind.

Die wichtigsten Anforderungen lauten:

Manipulationssicherheit: Arbeitszeiten dürfen nicht nachträglich ohne
Protokollierung geändert werden können. Jede Änderung muss
nachvollziehbar dokumentiert werden.
Unmittelbarkeit: Die Erfassung muss zeitnah erfolgen – also möglichst in
Echtzeit oder zumindest am selben Tag.
Zugänglichkeit: Mitarbeitende müssen ihre erfassten Zeiten einsehen
können. Transparenz ist Pflicht.
Dauerhafte Speicherung: Die Daten müssen über längere Zeiträume
aufbewahrt werden – mindestens zwei Jahre, in manchen Fällen bis zu zehn
Jahre.
Datenschutzkonformität: Die Systeme müssen DSGVO-konform arbeiten,
inklusive Rollen- und Rechtekonzept, Verschlüsselung und Löschkonzept.

Und ja, das bedeutet: Tools, bei denen der Vorgesetzte nachträglich Zeiten
„optimieren“ kann, sind ein rechtliches Risiko. Systeme ohne
Änderungsprotokoll? Durchgefallen. Apps ohne Zugriffskontrolle oder
Verschlüsselung? DSGVO-Albtraum. Die Anforderungen sind nicht „nice to have“
– sie sind gesetzlich zwingend.

Wer also 2025 auf der sicheren Seite sein will, braucht ein technisches
System, das nicht nur hübsch aussieht, sondern tatsächlich rechtssicher
funktioniert. Und das bedeutet: professionelle Software mit Audit-Trail,
Rollenverwaltung, Rechtemanagement, API-Schnittstellen und Cloud-Sicherheit
auf Enterprise-Niveau.

Excel war gestern: Warum alte



Lösungen 2025 nicht mehr
reichen
Viele Unternehmen versuchen, die Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung mit
Notlösungen zu umgehen. Klassiker: eine gemeinsame Excel-Tabelle, ein Google
Sheet oder ein internes Wiki. Das Problem: Diese Lösungen sind weder
manipulationssicher noch datenschutzkonform – und damit juristisch gesehen
wertlos.

Excel-Dateien können jederzeit geändert, gelöscht oder überschrieben werden –
ohne dass klar ist, wer es getan hat. Es gibt keinen Audit-Trail, keine
Nutzer-Authentifizierung, keine Protokollierung. Und spätestens wenn mehrere
Mitarbeitende gleichzeitig Zugriff auf dieselbe Datei haben, ist das Chaos
vorprogrammiert – ganz zu schweigen vom Datenschutz.

Auch selbstgestrickte Tools oder Open-Source-Lösungen ohne Wartung und
Sicherheitskonzept sind kritisch. Wer denkt, mit einem Google-Formular und
einer E-Mail-Bestätigung auf der sicheren Seite zu sein, hat das Thema nicht
verstanden. Die Arbeitszeitdokumentation ist keine administrative Nebensache,
sondern ein rechtlich sensibles Thema.

Professionelle Zeiterfassungssysteme bieten deutlich mehr:

Revisionssichere Speicherung aller Einträge
Automatisierte Berichte für Prüfungen und Audits
Mobile Apps für Zeiterfassung unterwegs oder im Homeoffice
Integration mit HR-, Lohn- und Projektmanagementsystemen
Rechtemanagement für Mitarbeitende, Führungskräfte und Admins

2025 ist das Jahr, in dem Excel stirbt – zumindest als
Zeiterfassungsinstrument. Wer noch daran festhält, spart am falschen Ende und
riskiert ernsthafte Konsequenzen.

Fahrplan zur rechtssicheren
elektronischen Zeiterfassung
Die gute Nachricht: Der Umstieg auf eine elektronische Zeiterfassung ist
machbar – wenn man systematisch vorgeht. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-
Plan für Unternehmen, die 2025 nicht im juristischen Niemandsland stehen
wollen:

Ist-Analyse durchführen: Welche Arbeitszeitmodelle bestehen? Wer1.
arbeitet wo, wie und wann? Gibt es Sonderregelungen oder
Betriebsvereinbarungen?
Rechtliche Anforderungen prüfen: In Zusammenarbeit mit einem2.
Arbeitsrechtler klären, welche Pflichten konkret gelten – und welche
Ausnahmen eventuell greifen.



Tool-Auswahl vorbereiten: Anforderungen definieren (z. B. mobile3.
Nutzung, Projektzeiterfassung, Schnittstellen). Anbieter recherchieren,
Testzugänge einholen.
Datenschutz abstimmen: Datenschutzbeauftragten einbinden, AV-Verträge4.
prüfen, Datenflüsse dokumentieren. DSGVO ist kein Optionsthema.
Einbindung des Betriebsrats: Zeiterfassung ist mitbestimmungspflichtig.5.
Frühzeitig den Betriebsrat einbeziehen und gemeinsam Rahmenbedingungen
festlegen.
Technische Implementierung: System aufsetzen, Nutzerrollen definieren,6.
Prozesse abbilden. Schnittstellen zu Lohnbuchhaltung und HR-Systemen
integrieren.
Schulung der Mitarbeitenden: Keine Einführung ohne Erklärung.7.
Mitarbeitende müssen wissen, wie sie Zeiten erfassen – und warum das
wichtig ist.
Monitoring und Kontrolle: Regelmäßige Überprüfung der Einträge,8.
Abweichungen analysieren, Systeme updaten. Compliance ist ein Dauerjob.

Fazit: Wer 2025 nicht erfasst,
verliert doppelt
Die Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung ist keine abstrakte Norm mehr,
sondern eine knallharte Realität. Wer 2025 ohne digitales System dasteht,
verstößt nicht nur gegen Arbeitsrecht, sondern auch gegen gesunden
Menschenverstand. Denn Zeiterfassung ist nicht nur Kontrolle – sie ist
Schutz. Für Mitarbeitende wie für Unternehmen.

Der Aufwand ist real, aber überschaubar – und die Risiken bei Nichtbeachtung
sind hoch. Wer heute nicht investiert, zahlt morgen Bußgelder, verliert vor
Gericht und macht sich angreifbar. Elektronische Zeiterfassung ist keine
Frage des Styles, sondern der Substanz. Und wer das 2025 noch ignoriert, hat
im digitalen Arbeitsmarkt nichts verloren.


